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Antrag auf Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht für das auf dem 

Grundstück anfallende Niederschlagswasser 
entsprechend § 66 Abs. 4 Brandenburgisches Wassergesetz 

 
Gemäß § 66 Abs. 4 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) wird die Übertragung der 
Pflicht zur Abwasserbeseitigung für das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswas-
ser auf den Antragsteller beantragt.  
 
1. Allgemeine Angaben 

 
Antragsteller: 
 
Firma: 
Name, Vorname: 
Straße: 
PLZ Ort: 
Telefon:     E-Mail: 
 
Grundstück, auf dem das Niederschlagswasser anfällt: 
 
PLZ Ort: 
Straße: 
Gemarkung:     Flur:  Flurstück(e): 
 
2. Angaben zur Herkunft des anfallenden Niederschlagswasser 

 
Herkunft des Niederschlagswassers, wel-
ches beseitigt werden soll: 
 
���� Dachflächen    

����  Verkehrsflächen 

����  sonstige Flächen 

Gilt der Antrag für das gesamte auf dem 
Grundstück anfallende Niederschlagswas-
ser? 
 
���� ja 

����  nein  

 
4. Angaben zur geplanten Entsorgung des Niederschlagswassers 

 
����  Das Niederschlagswasser muss so entsorgt werden, dass das Wohl der Allgemeinheit, 
(insbesondere den Schutz der Gewässer) und auch Dritte nicht beeinträchtigt werden.  
 
���� Versickerung auf dem Grundstück1 

���� Einleitung in ein Oberflächengewässer1 

���� Sonstige Verwertung / Entsorgung 
 
Nähere Erläuterungen: 
 
 
 
 
���� Entsprechende Nachweise (z.B. Entsorgungsverträge) sind beigefügt. 
 

                                                 
1 Für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer ist in den meisten Fällen eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Der Antrag auf Übertragung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht soll mit dem Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis bei der unte-
ren Wasserbehörde eingereicht werden. 
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5. Erklärung 

Der Antragsteller versichert, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen ge-
macht zu haben. Er erklärt sich bereit, bei Veränderungen an Art, Menge und Beschaffenheit 
des zu entsorgenden Abwassers oder des Entsorgungsweges umgehend die zuständige 
untere Wasserbehörde zu informieren. 
 
 
 

   
Ort Datum Unterschrift des Antragstellers 

 
6. Stellungnahme Gemeinde / Zweckverband 

 
����  Dieser Abschnitt ist von der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft (Gemeinde / 
Zweckverband) auszufüllen und zu unterschreiben. 
 
Die Gemeinde oder der Zweckverband stimmt der Übertragung der Abwasserbeseitigungs-
pflicht für das auf unter Punkt 1. genannten Grundstück zu. 
 
 
Gemeinde /  
Zweckverband  

 
 
 

   
Ort Datum Unterschrift / Stempel 

 
 


